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(2) Zu erstattende Aufwendungen sind zu Lasten der 
Kosten zu zahlen.

Vergütungszahlung und Erstattung 
von Aufwendungen aus überbetrieblichen Fonds

§ 38
(1) Die Vergütung ist nicht zu Lasten der Kosten oder 

aus dem Betriebsprämienfonds, sondern aus überbe
trieblichen Fonds zu zahlen:
L wenn der Nutzen aus der Benutzung im erstbe

nutzenden Betrieb zum überwiegenden Teil nicht 
in diesem Betrieb entsteht;

2. für die überbetriebliche Benutzung.

(2) Zu erstattende Aufwendungen sind insoweit aus 
den überbetrieblichen Fonds zu zahlen, als sie den in 
einem Benutzungsjahr im Betrieb entstehenden Nutzen 
überschreiten.

(3) Zur Zahlung der Vergütung gemäß Abs. 1 und der 
Erstattung von Aufwendungen gemäß Abs. 2 dienen die 
Fonds
L bei den den Betrieben unmittelbar übergeordneten 

Organen der zentralgeleiteten Industrie,
2. bei den Bezirkswirtschaftsräten,
3. bei den zentralen Organen des Staatsapparates, 

denen Betriebe und Einrichtungen unterstellt sind 
(Volkswirtschaftsrat, Ministerien und andere zen
trale Organe),

4. bei dem Patentamt
(4) Die im Abs. 3 vorgesehenen Fonds werden aus 

dem Staatshaushalt finanziert, soweit in anderen ge
setzlichen Bestimmungen nicht besondere Festlegungen 
für die Finanzierung der Fonds getroffen sind.

§ 39
(1) Die Vergütung und zu erstattende Aufwendungen 

sind aus den Fonds der den Betrieben unmittelbar 
übergeordneten Organe der zentralgeleiteten Industrie 
oder aus dem Fonds des Bezirkswirtschaftsrates zu 
zahlen, wenn die Benutzung nur im Bereich des jewei
ligen unmittelbar übergeordneten Organs oder im Be
reich eines Bezirkes stattfindet und der Nutzen zum 
überwiegenden Teil in diesem Bereich entsteht.

(2) Die Vergütung und zu erstattende Aufwendungen 
sind aus dem Fonds des zentralen Organs des Staats
apparates zu zahlen, wenn
L die Benutzung nur in seinem Bereich stattfindet 

und
2. der Nutzen zum überwiegenden Teil in seinem 

Bereich entsteht und
3. die Vergütung oder die zu erstattenden Aufwen

dungen nicht aus einem Fonds gemäß Abs. 1 zu 
zahlen sind.

(3) In allen in den Absätzen 1 und 2 nicht erfaßten 
Fällen sind die Vergütung und zu erstattende Aufwen
dungen aus dem Zentralen Fonds des Patentamtes zu 
zahlen.

(4) Sollen die Vergütung oder zu erstattende Aufwen
dungen aus einem überbetrieblichen Fonds gezahlt wer
den, so sind sie durch das dem erstbenutzenden Betrieb 
unmittelbar übergeordnete Organ zu berechnen. Sind 
die Zahlungen nicht aus seinem überbetrieblichen 
Fonds vorzunehmen, so hat dieses Organ einen mit 
Gründen versehenen Antrag bei dem Organ einzu
reichen, aus dessen Fonds die Zahlungen vorzunehmen

sind. Anträge auf Zahlungen aus dem Zentralen Fonds 
des Patentamtes bedürfen der Bestätigung durch das 
zentrale Organ des Staatsapparates, zu dessen Bereich 
der erstbenutzende Betrieb gehört.

§ 40
Zahlungsfristen

(1) Die Vorvergütung an die Einreicher eines Neuerer
vorschlages oder Urheber einer Neuerermethode und 
an die Werktätigen, die bei der Realisierung einer 
Neuerung besondere Leistungen vollbracht haben, sowie 
zu erstattende Aufwendungen sind im Falle des § 37 
innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Ablauf von 
30 Tagen seit Benutzungsbeginn, der Rest der Vergü
tung innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Beendi
gung des Benutzungsjahres zu zahlen. Ist die Benut
zungsdauer kürzer als ein Benutzungsjahr, so ist der 
Rest der Vergütung innerhalb einer Frist von 4 Wochen 
nach Beendigung der Benutzung zu zahlen.

(2) Sind die Zahlungen für die Benutzung im erst
benutzenden Betrieb aus einem überbetrieblichen Fonds 
vorzunehmen, so sind die Vorvergütung und zu er
stattende Aufwendungen innerhalb einer Frist von 
3 Monaten nach Ablauf von 30 Tagen seit Benutzungs
beginn, der Rest der Vergütung innerhalb einer Frist 
von 3 Monaten nach Beendigung des Benutzungsjahres 
zu zahlen. Ist die Benutzungsdauer kürzer als ein Be
nutzungsjahr, so ist der Rest der Vergütung innerhalb 
einer Frist von 3 Monaten nach Beendigung der Be
nutzung zu zahlen.

(3) Die Vergütung für die überbetriebliche Benut
zung ist innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach Be
endigung des Benutzungsjahres im ersten nachbe
nutzenden Betrieb zu zahlen.

3. U n t e r a b s c h n i t t  
Schlichtung von Streitigkeiten 

§ 41
Schlichtungsstellen

(1) In den Betrieben, den ihnen übergeordneten Or
ganen, den zentralen Organen des Staatsapparates, 
denen Betriebe und andere Einrichtungen unterstellt 
sind, und im Patentamt sind Schlichtungsstellen zu bil
den. Sie sind für die Entscheidung von Streitigkeiten 
zuständig, die sich aus der Erfüllung von Neuererver
einbarungen und Realisierungsvereinbarungen, aus der 
Vergütung von Neuerervorschlägen und Neuerermetho
den, aus der Vergütung für die Realisierung, aus der 
Erstattung von Aufwendungen sowie aus der Zahlung 
des Entgeltes gemäß § 2 des Gesetzes vom 31. Juli 1963 
zur Änderung des Patentgesetzes für die Deutsche 
Demokratische Republik und zur Aufhebung des Ge
brauchsmustergesetzes für die Deutsche Demokratische 
Republik (GBl. I S. 121) ergeben.

(2) Die Mitglieder der Schlichtungsstellen sind für 
ihre Tätigkeit in den Schlichtungsstellen durch die zu
ständigen Leiter von ihrer arbeitsvertraglich verein
barten Tätigkeit unter Weiterzahlung ihres Durch
schnittsverdienstes entsprechend den arbeitsrechtlichen 
Bestimmungen zeitweise freizustellen.

(3) Einzelheiten der Zuständigkeit und des Verfah
rens vor den Schlichtungsstellen sowie ihre Zusammen
setzung regelt der Präsident des Patentamtes im Ein
vernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Organe des Staatsapparates in einer Anordnung.


